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Antrag 115/II/2019 KDV Neukölln

Rekommunalisierung der Reinigung an Schulen

Beschluss: Annahmemit Änderungen

Die Sozialdemokratischen Mitglieder in Senat und Abgeordnetenhaus sowie in den Bezirksämtern und Bezirksverordneten-

versammlungen werden aufgefordert sich dafür einzusetzen:

 

• dass ein landeseigenes Unternehmen beauftragt wird, die Gebäudereinigung in Schulen von Fremd- auf Eigenreinigung

umzustellen. Die erforderlichen finanziellen Mittel sind im Doppelhaushalt einzustellen.

 

Die Reinigungsleistung ist durchTarifbeschäftigte im öffentlichenDienst nachMaßgabe der DINNorm 77 400 zu ermöglichen.

Die Reinigungskräfte sollen grundsätzlich einzelnen Schulen zugeordnetwerden. In begründeten Fällen können sie ausnahms-

weise vorübergehend an anderen Schulen eingesetzt werden.

 

Die Leistungskennzeichen (qm/h) sollen regelmäßig auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft werden. Das landeseigene Unter-

nehmen gewährleistet bei der Personalplanung mindestens eine jährliche und antragsfreie Grundreinigung an den Schulen

sowie zusätzliche Reinigungsleistungen bei Baumaßnahmen.

Überweisen an

AG Fraktionsvorsitzende, AG Sozialdemokratischer Bezirksbürgermeister, AH Fraktion, Senat

Stellungnahme(n)

Stellungnahme der AH-Fraktion 2020 (AK II):

Der AK II hat sich im Zuge der Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 im Besonderen für die Verbesserung der Reini-

gung von Schulen eingesetzt. Die Schulreinigung als solche liegt in der Verantwortung der Schulträger. Um die Bezirke diesbe-

züglich zu unterstützen, wurden der Mittelansatz hierfür im Einzelplan 27 für das Jahr 2020 um 7Mio.e und im Jahr 2021 um

9Mio.e in den Haushaltsverhandlungen von der Koalition verstärkt.

Die Vergabe der Reinigungsleistungen erfolgt durch die Bezirke.
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